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Begründung 

Nach den Gesetzesmaterialien zu den hier ausgenutzten Verordnungsermächtigungen hat sich die Beurteilung als Staat, in dessen Zusammenhang von einem erhöhten 
Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung bei Geschäftsbeziehungen auszugehen ist, auf eine glaubwürdige Quelle zu stützen. Als glaubwürdige Quelle 
gilt insbesondere die Financial Action Task Force – FATF (vgl. RV 661 BlgNR 24. GP, S. 4). Mit der vorliegenden Novelle wird die aktuelle Stellungnahme der FATF 
vom 19. Februar 2016 zu Staaten berücksichtigt, die ihre Empfehlungen zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung nur unzureichend umgesetzt 
haben und in deren Zusammenhang mithin ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht. Aufgrund der Stellungnahme der FATF vom 
19. Februar 2016 („FATF – Public Statement – 19. February 2016“) wird die Republik Myanmar von der Liste jener Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, gestrichen. Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres, mithin einer glaubwürdigen Quelle, werden 
weiterhin die Republik Jemen, Islamische Republik Pakistan, Republik Somalia und die Arabische Republik Syrien als Staaten gelistet, in denen jedenfalls ein erhöhtes 
Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht. Die Änderung in § 2 Abs. 1 Z 3 hat klarstellenden Charakter. 
 


